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1 Ausgangspunkt/Aufgabenstellung 

Die Flughafen Leipzig/Halle GmbH plant für ihren Flughafen im Zuge der 15. Ände-
rung der Planfeststellung den weiteren Ausbau der Vorfeld- und Gebäudeflächen (A-
PRON 4 bzw. RAMP 3) sowie der Abrollwege im Bereich der Start- und Landebahn 
Süd. 

Im Zusammenhang mit dem Projekt untersucht die Vorhabenträgerin u. a. mögliche 
Negativauswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgebiete des europäischen Netzes 
NATURA 2000 in einer Umgebung von etwa 10 km vom Flughafen: die FFH-Gebiete 
"Leipziger Auensystem", "Brösen Glesien und Tannenwald" und "Elster-Luppe-Aue" so-
wie die SPA-Gebiete "Leipziger Auwald", "Agrarraum und Bergbaufolgelandschaft bei 
Delitzsch" und "Saale Elster-Aue südlich Halle" (vgl. Abb. 1). 

Die Untersuchung erfolgt gebietsbezogen; Gegenstand des vorliegenden Berichtes ist 
das FFH-Gebiet DE4638-401 "Saale-Elster-Aue südlich Halle". 

 

 
Abb. 1 Lage des SPA "Saale-Elster-Aue südlich Halle" (orange) westlich des Flughafens (blau, pink - Eingriffs-
flächen), innerhalb des Ensembles der örtlichen NATURA 2000-Gebiete (hellgrün = SPA, dunkelgrün schraf-
fiert -= FFH). 

2 Erhaltungsziele des SPA 

Quelle für Gebietsbeschreibung und Erhaltungsziele: Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NA-
TURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes 
Sachsen-Anhalt - 15(2018) vom 20.12.2018, Anlage Nr. 3.19 - Gebietsbezogene Anlage für das Europäi-
sche Vogelschutzgebiet "Saale-Elster-Aue Südlich Halle" (Eu-Code: DE 4638-401, Landescode: Spa0021) 
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(1) Das Gebiet liegt im Landkreis Saalekreis und in der kreisfreien Stadt Halle (Saale) 
in den Gemarkungen Ammendorf, Angersdorf, Bad Dürrenberg, Burgliebenau, Döll-
nitz, Ermlitz, Halle, Hohenweiden, Holleben, Horburg-Maßlau, Korbetha, Kötschlitz, 
Kreypau, Leuna, Luppenau, Merseburg, Meuschau, Passendorf, Schkopau, Wörmlitz, 
Zöschen und Zweimen. 

(2) Das Gebiet ist in zwei Teilflächen untergliedert und hat eine Gesamtgröße von 
ca. 4.762 ha. Zur Abgrenzung vgl. Abb. 1 oben und Karte 1 im Anhang, Kap. 8. 

(3) Das Gebiet umfasst den gesamten Auenbereich mit Wäldern, Wiesen, Gräben und Altwas-
sern entlang der Fließgewässer Saale, Weiße Elster und Luppe zwischen Halle und Bad Dür-
renberg und westlich Merseburg. Die von Norden nach Süden verlaufende Teilfläche schließt 
den Lauf und Auenbereich der Saale, ausgehend von Halle, ab der Nordspitze der Rabeninsel 
und ab Angersdorf, den gesamten Auenbereich zwischen Saale und Weißer Elster bis Burglie-
benau ein; südlich Kollenbey den Lauf der Luppe einschließlich des gesamten Auenbereichs 
bis Tragarth sowie in südlicher Richtung dem Lauf der Saale weiterfolgend von Merseburg bis 
Bad Dürrenberg. Die Grenze der östlichen Teilfläche verläuft im Norden entlang des südlichen 
Deiches der Weißen Elster von der Brücke in Oberthau bis auf die Landesgrenze zu Sachsen im 
Osten treffend und diese weiter verfolgend Richtung Süden bis zum Mittelholz weiter entlang 
der Waldkante nördlich der Aue und der Silberberg-Wiesen, den Waldbereich des Natur-
schutzgebietes Luppenaue bei Horburg und Zweimen schneidend, entlang der nördlichen Bö-
schungskante der Flutrinne und der Waldkante bis auf das Nordufer der Luppe südlich Maßlau 
treffend, das Waldgebiet des Geweidig einschließend, westlich um Horbug-Maßlau verlau-
fend, entlang der Waldkante des Burgholz und nördlich Dölkau und Zweimen weiter entlang 
der Kreisstraße 2178, die Pfarrwiesen und Wehrwiesen mit einschließend sowie nördlich 
Zöschen und vom Gänseanger bis zur Elsterbrücke in Oberthau entlang der Nutzungsgrenze 
der Grünland-, Wald- und Ackerflächen mit den Bereichen der Gemeindewiesen, der Bauern-
kabeln, dem Hayn, der Obertauer Wiese, dem Frauenholz, der langen Seite und dem Stehm-
holz. 

(4) Das Gebiet überschneidet sich mit dem FFH-Gebiet „Elster-Luppe-Aue“ (FFH0143), um-
fasst das FFH-Gebiet "Saale-, Elster-, Luppe-Aue zwischen Merseburg und Halle" (FFH0141), 
überschneidet sich mit den Naturschutzgebieten "Elsteraue bei Ermlitz" (NSG0323), "Lup-
peaue bei Horburg und Zweimen" (NSG0197), umfasst die Naturschutzgebiete "Rabeninsel und 
Saaleaue bei Böllberg" (NSG0165), "Pfingstanger bei Wörmlitz" (NSG0183), "Saale-Elster-Aue 
bei Halle" (NSG0173), "Abtei und Saaleaue bei Planena" (NSG0364), überschneidet sich mit 
den Landschaftsschutzgebieten "Saaletal" (LSG0034HAL), "Saale" (LSG0034 MQ), "Saaletal" 
(LSG0034SK), "Elster-Luppe-Aue" (LSG0045MQ) und umfasst die Flächennaturdenkmale "NW-
Ecke Döllnitzer Holz" (FND0003MQ), "Lehmausstich nördlich der Leipziger Chaussee" 
(FND0014MQ), "Lehmausstich am Fürstendamm östlich Meuschau" (FND0015MQ) und "Elsteraue 
bei Döllnitz" (FND0041MQ) sowie das flächenhafte Naturdenkmal "Steinlachen" (NDF0003MQ).  

Erhaltungsziele [§ 3 der oben zitierten Verordnung] 
im Sinne von § 32 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG 

Der Schutzzweck des Gebietes umfasst  

(1) die Erhaltung der ausgedehnten und von Überflutungen geprägten Auenlandschaft 
entlang der Saale, Weißen Elster und Luppe mit großflächigen Grünländern, Schilf- 
und Röhrichtbeständen sowie Fließ-, Alt- und Stillgewässern, insbesondere für Eisvo-
gel, Wachtelkönig, Rohrweihe, Kleines Sumpfhuhn, Blaukehlchen, Rot- und Schwarz-
milan sowie als Rastgebiet im Besonderen für Kiebitz, Lach- und Sturmmöwe sowie 
Saat-und Blässgans, 
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(2) die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
insbesondere folgender Schutzgüter als maßgebliche Gebietsbestandteile:  

1. Vogelarten gemäß Artikel 4 Absatz 1 (Anhang I) VSchRL1: 

Blaukehlchen, Bruchwasserläufer, Eisvogel, Fischadler, Flussseeschwalbe, Goldregen-
pfeifer, Grauspecht, Kampfläufer, Kleinsumpfhuhn, Kornweihe, Kranich, Merlin, Mit-
telspecht, Moorente, Neuntöter, Rohrdommel, Rohrweihe, Rothalsgans, Rotmilan, 
Schreiadler, Schwarzkopfmöwe, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, See-
adler, Silberreiher, Singschwan, Sperbergrasmücke, Sumpfohreule, Trauersee-
schwalbe, Tüpfelsumpfhuhn, Wachtelkönig, Wanderfalke, Weißstorch, Weißwangen-
gans, Wespenbussard, Wiesenweihe, Zwergdommel, Zwergsäger, Zwergschnäpper.  

2. Vogelarten gemäß Artikel 4 Absatz 2 VSchRL, insbesondere:  

Alpenstrandläufer, Bartmeise, Baumfalke, Bekassine, Beutelmeise, Bienenfresser, 
Blässgans, Blässhuhn, Braunkehlchen, Drosselrohrsänger, Dunkelwasserläufer, Fluss-
regenpfeifer, Gänsesäger, Grauammer, Graugans, Graureiher, Brachvogel, Grün-
schenkel, Haubentaucher, Höckerschwan, Kanadagans, Kiebitz, Knäkente, Kolben-
ente, Kormoran, Krickente, Lachmöwe, Löffelente, Mäusebussard, Mittelsäger, Pfeif-
ente, Raubwürger, Rauchschwalbe, Raufußbussard, Reiherente, Rohrschwirl, Rot-
schenkel, Saatgans, Sandregenpfeifer, Schellente, Schilfrohrsänger, Schlagschwirl, 
Schnatterente, Schwarzhalstaucher, Schwarzkehlchen, Silbermöwe, Spießente, Stein-
schmätzer, Stockente, Sturmmöwe, Tafelente, Teichhuhn, Uferschwalbe, Wachtel, 
Waldwasserläufer, Wasserralle, Wendehals, Wiedehopf, Schafstelze, Zwergschnepfe, 
Zwergstrandläufer. 

3 Beschreibung des Vorhabens 

3.1 Baubedingte Wirkungen 

Es liegt eine "Studie zur Abwicklung der Baumaßnahmen" vor (airport consulting part-
ners GmbH 2020). Die Bauzeit soll danach insgesamt zwei Jahre betragen. Zu den 
einzelnen Positionen: 

• Baustelleneinrichtung, von Monat 1 bis Bauabschluss, Fläche etwa 30.000 m2 (Lage 
vgl. Abb. 2 unten): Bürocontainer, Parkplätze, Recyclinganlage mit Klassierungs-
einrichtung, stationäre und mobile Betonmischanlagen, Kalksiloanlagen, diverse 
Zwischenlagerflächen für Baumaterialien und Schüttgüter; 

• Verkehrs- und Tiefbauarbeiten: temporärer Sicherheitszaun (ab Monat 3/4), Aus-
bau der Zaunstraße und der Baustraßen auf 7 m Breite; 

• Arbeiten beim Regenrückhaltebecken [= RRB] Kalter Born, Monat 1 bis 6 im Jahr 1: 
Umbau Nordbecken, Erstellung RRB 2 und Trenndamm, Zulauf DHL; 

• Rückbaumaßnahmen der Ver- und Entsorgungsanlagen (teils rasch nach Baubeginn, 
dann kontinuierlich, wenn möglich);  

 
1 alle wissenschaftliche Vogelartnamen aus dem Originaltext zur Zitation entfernt 



FH Leipzig-Halle - Erweiterung Vorfeld-/Gebäudeflächen usw. 
FFH-VU SPA 4638-401 Saale-Elster-Aue südlich Halle 

  Grünplan GmbH 
85354 Freising 

 

22.06.2020 7 

• Erdarbeiten: Oberbodenauftrag/-abtrag (jeweils etwa 320.000 m3), Herstellen Pla-
num, Transporte zur Oberbodendeponie südlich der Havariestraße zur Zwischenla-
gerung in Mieten auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, Höhe der Mieten 2 m (Lage 
vgl. Abb. 2 unten); 

• Herstellen der neuen Flugbetriebsflächen (Vorfeld, Rollwege), Beginn in Jahr 1, 
Bau aber v. a. im Jahr 2; 

• Anlagen der Betriebstechnik nach Fertigstellung der Flugbetriebsflächen: Kabel-
rohrtrassen, Elektrostation, Befeuerung, Standplatzausrüstung, Stromversorgung, 
Enteisungsanlagen und Fernmeldetrassen; 

• Hochbau: Gebäude und Lagerflächen auf der Ramp 3 sowie im Anschluss daran 
(neue und erweiterte Baufelder). 

Das zu erwartende Transportaufkommen zur bzw. von der Baustelle beläuft sich auf 
2,48 Mio. t, entsprechend insgesamt 84.000 Fahrten. Die Transporte nutzen das Au-
tobahnnetz der BAB A 9 und der BAB A 14 sowie das nachgeordnete Straßennetz der B 
6 und der S 8a: 

• von der vorhandenen Anschlussstelle Großkugel der BAB A 9 über die B 6 in Rand-
lage der Stadt Schkeuditz und von da aus über direkte Zugänge zur ständigen Bau-
stelleneinfahrt, zur zentrale Baustelleneinrichtung und zu den Baufeldern des Vor-
feldes und der Rollwege; 

• von der Anschlussstelle Schkeuditz der BAB A 14 über die Staatsstraße 8a und von 
da aus über direkte Zugänge zur ständigen Baustelleneinfahrt, zur zentralen 
Baustelleneinrichtung und zu den Baufeldern des Vorfeldes und der Rollwege.  

Während der Hauptbaumonate 4 im Jahr 1 bis 10 im Jahr 2 sind regelmäßig mehr als 
100 Lkw-Fahrten täglich zu erwarten. In der Mitte des ersten Baujahres werden in 
den Monaten 6 bis 8 deutlich mehr als 200 Fahrten täglich erfolgen (Maximum: 296). 
Im zweiten Baujahr spitzt sich das Transportaufkommen in den Monaten 3 bis 5 auf 
über 300 Fahrten täglich zu (Maximum: 325). 

3.2 Anlagenbedingte Wirkungen 

Bilanz der Flächeninanspruchnahme 

Die geplanten flächenhaften Eingriffe belaufen sich auf insgesamt 100 ha,  

• bauzeitlich 28,4 ha, davon 16,1 ha Acker und etwa 12,3 ha Staudenfluren;  

• dauerhaft durch Überbauung 71,65 ha, i. W. 54,5 ha Staudenfluren und etwa 9,8 
ha Acker sowie 7,3 ha sonstige Grünflächen, Rasenflächen und Parkplätze. 

Alle Zahlen nach Erläuterungsbericht des LBP, Kap. 4.2 (Grünplan GmbH 2020). 

Infrastruktur Luftverkehr 

Die Verkehrsprognose der Intraplan Consult GmbH "LEJ 2032, Ausbau Vorfeld 4 (DHL 
Vorfeld)" vom März 2020 (ITP 2020) geht davon aus, dass die für den Planfall 2032 an-
zunehmende Mehrung des Aufkommens der Flugbewegungen ausschließlich durch Ku-
rier-Express-Paket-Frachtflüge (KEP) im Auftrag der DHL bewirkt wird. Allgemein ist 
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das Ziel bei KEP-Dienstleistungen eine Zustellung über Nacht ("Nachtsprung"); ent-
sprechend handelt es sich i. d. R. um Nachtflüge. Von besonderer Bedeutung im KEP-
Flugverkehr ist die Optimierung der Abstellungen ("engpassfrei"), weshalb insbeson-
dere das Vorfeld 4 (DHL-Vorfeld) erweitert und zusätzliche Rollwege gebaut werden 
sollen. 

 

 
Abb. 2 Übersicht der geplanten flächenhaften Eingriffe im Süden des Flughafens. orange - geplante Flugbe-
triebsflächen i. w. S. (Vorfelderweiterung, Rollwege, Flugzeugenteisungspositionen, Schneedeponie, Flächen 
für Anlagen der Abwasserentsorgung, sonstige Ver-/Entsorgungsanlagen), hellorange - Geländeanpassungen, 
rot - geplante bauliche Anlagen Hochbau, blau - BE-Fläche, hellgrün - Erddeponie, hellblau - Regenklärbe-
cken, pink - neue Zaunstraße, hellblaue Linie - Planfeststellungsgrenze Start- und Landebahn Süd mit Vor-
feld. Grüne Flächen im Südwesten - nächst gelegene Teilflächen des SPA 4638-401 "Saale-Elster-Aue südlich 
Halle".  

Dem Planungsfall liegt eine beantragte Vorfelderweiterung um 39,1 ha zu Grunde2. 
Damit wäre unter Berücksichtigung der Bestandsfläche von 58,1 ha eine nutzbare 
Fläche des Vorfeldes 4 von 97,2 ha realisiert. Damit kann eine "engpassfreie" Abwick-
lung des nach Prognose vermehrten KEP-Verkehrs der DHL realisiert werden.  

 
2 Insgesamt wird für die vorgesehenen Standplatzpositionen, die dazugehörigen Rollwege /Rollgassen, 
die Enteisungspositionen, die Enteisungsstation, die Abstellflächen für die Bodenverkehrsdienste, die 
Schneedeponie, die Vorfeldstraßen sowie den Leitungskorridor und die Zaunstraße eine Fläche von ca. 
62 ha belegt. 
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Dem Planungsfall stellt die Verkehrsprognose einen "Prognose-Nullfall 2032" gegen-
über, der von einer Nutzung mehrerer Vorfeldbereiche ausgeht (vgl. Verkehrsprog-
nose, ITP 2020, Tab. 4.3).  

Gebäude 

Die geplanten Gebäude weisen Höhen von 15 bis 20 m bis knapp 40 m ü. GOK und 
Längen von über 350 m auf. Bei den Gebäuden handelt sich um neue Parkhäuser und 
ein Bürogebäude, Erweiterungen von Hangars, Hochregallagern und Frachthallen. Die 
neuen Gebäude sollen i. d. R. zwischen Bestandsgebäuden mit ähnlichen Abmessun-
gen errichtet werden. Allenfalls das Gebäude 34 (Konflikt 68, vgl. Tabelle in Kap. 
4.2.3.1 des Erläuterungsberichtes zum LBP), ein neues Parkhaus mit 20 m Bauhöhe, 
hat im Westen keine unmittelbare Anbindung an entsprechend hohe Bestandsge-
bäude. Das Gebäude liegt außerhalb des Flughafen-Sicherheitsbereichs (Landseite), 
südlich des Kreisverkehrs bei der August Euler-Straße. [alle Angaben nach LBP der 
Grünplan GmbH, Kap. 4.2.3.5].  

Entwässerung 

Mit der beantragten 15. Änderung werden innerhalb des Flughafens die zusätzliche 
Rollbahnen Y2, S5A und H9/S9 geplant. Weiter sind zur Durchführung der Flugzeug-
enteisung an den beiden Schwellen 08R und 26L neue Enteisungspositionen vorgese-
hen. Das Vorfeld Apron 4 wird um die Höfe Apron 4Eeast, Apron 4F und Apron 4G 
samt zugehöriger Rollgassen / Rollbahnen vergrößert. 

Die Anlagen zur Ableitung, Speicherung und Behandlung des anfallenden Nieder-
schlagswassers werden auf die erweiterten Flächen angepasst. Die Systematik der 
Ableitung und Behandlung des Oberflächenwassers wird hierbei übernommen. Die er-
forderlichen Sammler - Speicherbecken, Trennbauwerke und Behandlungsanlagen - 
werden entsprechend der vergrößerten versiegelten Fläche neu erstellt bzw. ange-
passt. Details zur Entwässerung können dem Erläuterungsbericht Entwässerung ent-
nommen werden (Klemm und Hensen GmbH & acp 2020). 

3.3 Betriebsbedingte Wirkungen 

Luftverkehr 

Nach der Verkehrsprognose der Intraplan Consult GmbH "LEJ 2032, Ausbau Vorfeld 4 
(DHL Vorfeld)" vom März 2020 (ITP 2020) sollen im Planungsfall auf einen Gesamtwert 
von 117.993 pro Jahr steigen, im Prognose-Nullfall 2032 sind es 109.886 im Jahr. Dies 
entspricht einer Steigerung gegenüber dem Prognose-Nullfall von 7,4 %. Dabei ist 
festzuhalten, dass die Anzahl der Passagierflüge, Frachtflüge ohne DHL, Versorgungs-
flüge Bundeswehr und sonstigen Flüge in beiden Szenarien als konstant angenommen 
wird. Die Steigerung bezieht sich allein auf die Frachtflüge DHL. Dazu sind für den 
Planungsfall 63.367 Flüge zu unterstellen, für den Prognose-Nullfall 55.260. Dies ent-
sprechend einem Plus von 8.107 Flugbewegungen im Planungsfall. 
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Bodenlärm 

Zum Bodenlärm liegt ein Gutachten der CDF-Schallschutz Dresden (2020) vor. Unter-
sucht werden flughafenbetriebsbedingte Geräusche3, die nicht von Luftfahrzeugen 
stammen und Geräusche von Triebwerks-Probeläufen. Die Berechnungen erfolgten 
für den Planungsfall und Prognose-Nullfall zum Jahr 2032, jeweils für den Tag- und 
Nachtzeitraum (Ergebnisse vgl. l. c.). Tagsüber sind aber nur geringe Änderungen im 
Betrieb zu erwarten. 

Landverkehre 

Zu den betriebsbedingten Auswirkungen der Planung auf die umgebenden Straßen 
wird auf die "Verkehrsplanerische Untersuchung" des IVAS (2020) zurückgegriffen.  

Danach ist für den Frachtverkehr der DHL auf Basis der Prognosedaten bis 2032 ein 
Verkehrsaufkommen von 723 Kfz/Tag für den Planungsfall prognostiziert gegenüber 
einem Aufkommen von 295 Kfz/Tag im Jahr 2018 (etwa Verdoppelung; zzgl. maximal 
100 Leerfahrten). 

Bei den Verkehrsstärken wurden der "Netzfall 0" ohne DHL-Erweiterung und der 
"Netzfall 1" mit DHL-Erweiterung für den Prognosehorizont 2032 berechnet (vgl. zit. 
Unterlage, Anlage 2 "Verkehrsstärken für schalltechnische und lufthygienische Be-
rechnungen"). 

Erwartungsgemäß ergeben sich in den Netzabschnitten, die den Anlagen der DHL am 
nächsten gelegen sind, die größten Steigerungen, in der Gesnerstraße über 10 % auf 
dann 1.800 Kfz/24 h sowie zwischen der Einfahrt Hub und Luftfracht um fast 9 % auf 
17.500 Kfz/24 h.  

Im übergeordneten Straßennetz nehmen die Verkehrsstärken allenfalls mäßig zu. Im 
Abschnitt R11 "B6 v. S8a neu b. Abzw. Schkeuditz" ist die Steigerung mit 3,6 % noch 
am stärksten; hier wird für den Planungsfall eine DTV von 20.200 Kfz/24 h prognosti-
ziert. 

Entwässerung 

Die bisher zulässigen Einleitmengen und -werte in die Vorfluter, wie den Kalten Born 
und im weiteren Verlauf in die Elster-Luppe-Aue, ändern sich nicht. Details zur Ent-
wässerung können dem Erläuterungsbericht Entwässerung entnommen werden 
(Klemm und Hensen GmbH & acp 2020). 

 
3 Abfertigungen auf den Vorfeldern, Kfz-Fahrten (Flugzeugschlepper, Crew- und Passagierbusse, Betan-
kungsfahrzeuge usw.), Einsatz der mobilen Bodenstromversorgung (GPU, ground power unit) an einzel-
nen Abfertigungspositionen, Frachtabfertigung (Be- und Entladung der Luftfahrzeuge; Ladegeräusche 
bei Anlieferung und Abholung von Fracht per Kfz), Einsatz der mobilen Bodenstromversorgung, alle 
landseitigen Geräusche, die im Zusammenhang mit dem Frachtzentrum stehen (An- und Abfahrt 
Lkw/Van; An- und Abfahrt Mitarbeiter; Betrieb der Parkhäuser und sonstigen Anlagen; Schienenver-
kehr/Umschlagbahnhof) 
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Luftschadstoffe, N-Deposition 

Eine projektbedingte Mehrbelastung von > 0,3 kg/ha*a Stickstoff ("Irrelevanzschwel-
le") betrifft ausschließlich das Flughafengelände und unmittelbar angrenzende Flä-
chen im Osten (Hellbrandt & Saeid Mahmoude 2020).  

Für den Planungsnullfall hat das Luftqualitätsgutachten für diesen Bereich Einträge 
in Höhe von 1 kg/ha*a im Südosten des Flughafens bis 2 kg/ha*a im überwiegenden 
Anteil der Grünflächen Flugbetrieb ermittelt. In Rollbahnnähe bzw. angrenzend an 
die Vorfelder werden sogar 5 kg/(ha*a) und mehr erreicht (vgl. Hellbrandt & Saeid 
Mahmoude 2020: Bild 6-5). Im Planfall steigt die N-Deposition v. a. im Südostteil des 
Flughafengeländes nochmals deutlich an, auch größerflächig in einer Größenordnung 
von > 0,6 kg/ha*a, lokal auch 1,8 kg/ha*a und mehr (vgl. l.c., Bild 6-6). 

Analoges gilt für den Säureeintrag (Hellbrandt & Saeid Mahmoude 2020: Bild 6-8). 

4 Relevanz der Wirkfaktoren 

Gemäß der Aufgabenstellung wird als potenzieller Wirkraum vorsorglich das gesamte 
SPA-Gebiet herangezogen. 

Das zu untersuchende Schutzgebiet liegt mit seinen Außengrenzen minimal etwa 4 
km von der jeweils nähesten dauerhaften oder vorübergehenden Flächeninanspruch-
nahme entfernt. Direkte Eingriffe in das Vogelschutzgebiet (Habitatverluste) sind in-
sofern grundsätzlich auszuschließen. 

Unter den projektbedingt entstehenden Anlagen bzw. Einrichtungen finden sich hohe 
Gebäude. Dadurch könnten als Fernwirkung "Kulisseneffekte" für spezielle Vögel, 
v. a. "Wiesenbrüter", entstehen. Die resultierenden Effektdistanzen (Meidung) liegen 
i. d. R. bei etwa 100 m. Damit kann angesichts der gegebenen Distanzen (4 km) 
grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass derartige Belastungen auch in den nähest 
gelegenen Gebietsteilen zum Tragen kommen. Unabhängig davon ist festzuhalten, 
dass zwischen den geplanten Gebäuden auf dem Flughafengelände und dem nähest 
gelegenen Schutzgebietsteil die BAB A 6 - mit hohem Potenzial für Kulisseneffekte - 
verläuft (vgl. oben, Abb. 2 in Kap. 3.2). 

In der Bauphase sind indirekte Belastungen/Störungen für Vögel möglich, durch Lärm 
von Maschinen und Fahrzeugen, optischen Stimuli speziell durch Anwesenheit von 
Menschen ("Scheuchwirkungen"), hohe Sichthindernisse wie Erddeponien ("Kulissenef-
fekte"). Diese Momente des Baubetriebs sind aber im Projekt nur in einem Nahbe-
reich von 50 bis maximal 100 m relevant. Selbst wenn man vorsorglich davon aus-
geht, dass lokale Baulärmquellen, z. B. Maschinen, eine mehr oder weniger geschlos-
sene Schallkulisse aufbauen ("kontinuierlicher Lärm", vgl. Garniel & Mierwald 2010), 
lägen die entsprechende Effektdistanzen maximal bei wenigen hundert Metern. Die 
Entfernungen zum Schutzgebiet betragen aber mindestens 4.000 m, weshalb Effekte 
sicher auszuschließen sind. 

Das zu erwartende Transportaufkommen zur bzw. von der Baustelle beläuft sich auf 
insgesamt 84.000 Fahrten (Bauzeit 2 Jahre). Die Transporte nutzen das Autobahnnetz 
der A 9 und der A 14 sowie das nachgeordnete Straßennetz der B 6 und der S 8a (vgl. 
dazu Kap. 3.1). Dazu ist festzuhalten, dass bei Andienungsrouten im Norden über 
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Streckenabschnitte der BAB A 14 bzw. der S 8a, diese in minimal > 5 km vom Schutz-
gebiet verlaufen. Beeinträchtigungen sind angesichts der Distanz gänzlich auszu-
schließen.  

Die Andienung im Süden nutzt zunächst die B 6, die im relevanten Abschnitt mindes-
tens 1,8 km von der Schutzgebietsgrenze verläuft. Auch die AS Großkugel mit Auf-
fahrt auf die BAB A 9 liegt etwa 1,8 km vom Schutzgebiet entfernt. Bei Fahrten von 
dort nach Süden verläuft die A 9 auf einer Länge von etwa 2 km parallel zur Schutz-
gebietsgrenze, in Distanzen von 300-450 m, punktuell auch 180 m (Höhe Autobahn-
see; vgl. Karte im Anhang). Da aber die baubedingten Verkehre insgesamt "nur" 100 
bis 200, maximal 325 Fahrten pro Bautag betragen, spielen sie de facto innerhalb des 
hohen Gesamtaufkommens (Vorbelastung, DTV >> 50.000 Kfz/24 h) des relevanten 
Autobahnabschnitts keine Rolle. Auch bei näherer Verbeifahrt sind die baubedingten 
Verkehre jedenfalls nicht geeignet, z. B. die Trennwirkung zu erhöhen oder einen 
signifikanten Beitrag zu einer "Maskierung" von Reviergesängen angrenzender Brutvo-
gelbestände zu leisten. 

Zu den betriebsbedingten Auswirkungen des Projektes auf das Verkehrsaufkommen 
der umgebenden Straßen sind im Kontext ausschließlich die A 9 südlich AS Großkugel 
relevant (von 600 bis 4.000 m südlich), mit der relativen Nähe zur westlich gelege-
nen Schutzgebietsgrenze (Distanzen 300-450 m, punktuell 180 m). Nach der "Ver-
kehrsplanerischen Untersuchung" (IVAS 2020) sind auf Basis der Prognosedaten bis 
2032 im entsprechenden Abschnitt R7 "A 9 → München" für den Netzfall 0 eine DTV 
von 79.700 Kfz/24 h und für den Netzfall 1 eine DTV von 80.500 Kfz/24 h anzugeben. 
Die Steigerung des Verkehrsaufkommens auf dem relevanten Autobahnabschnitt 
(beidseits angrenzend Schutzgebietsteile) ist danach maximal sehr gering; Belastun-
gen sind nicht zu erwarten. 

Was die Entwässerung anbelangt, so wären durch die Vorflutverhältnisse Kalter Born 
→ Grenzgraben → Weiße Elster Belastungen des nähest gelegenen SPA-Teilgebietes 
grundsätzlich möglich. Die gegebenen Distanzen schließen jedoch jegliche Negativef-
fekte auf die Vögel des Schutzzwecks aus: Die Entwässerung des Flughafengeländes 
erfolgt im Unterlauf über den Grenzgraben, der bei Modelwitz in Weiße Ester fließt. 
Die Weiße Elster erreicht nach einer Lauflänge von etwa 8 km die Höhe des Schutz-
gebietes, wo das Gewässer in einer Distanz von etwa 100 von der Nordgrenze parallel 
vorbeiläuft. Vorher fließt dem Gewässer noch die Neue Luppe zu.  

Die Ermittlung der projektbedingten Erhöhung der Stickstoff- und Säureeinträge 
ergab, dass eine signifikante Mehrbelastung nur auf dem Flughafengelände selbst und 
seinem nahen Umfeld zu erwarten ist (Hellebrandt & Saeid Mahmoudi GbR 2020). Die 
Modellierungen ergaben auch, dass für das SPA-Gebiet bezüglich N-Deposition keine 
Erhöhung der örtlichen Hintergrundbelastung zu erwarten ist, die nach UBA 12 
kg/ha*a beträgt (Dreijahresmittel 2013-2015 [www]). Nach den Analyseergebnissen 
liegen die Teilgebiete des SPA bezüglich der N-Deposition deutlich innerhalb der Be-
reiche mit der "Nullklasse" < 0,1 kg/ha*a (vgl. Bild 6-6, S. 48 in l. c.). Die Grenze zur 
nächst höheren Klasse (< 0,3 kg/ha*a) liegt in einer Distanz von etwa 800 m von der 
nähesten SPA-Außengrenze. Analoges gilt für den Säureeintrag ("Bagatellschwelle" 30 
eq/ha*a, vgl. Bild 6-8, S. 49 in l. c.). Beeinträchtigungen über den Wirkpfad sind da-
mit grundsätzlich ausgeschlossen. 
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Nach den Verkehrsprognose der Intraplan Consult GmbH (ITP 2020) ergibt sich vorha-
bensbedingt im Planfall eine moderate Steigerung der jährlichen Flugbewegungen 
von 8.107 oder 7,4 % und damit eine Mehrung von Überflügen und Schallemissionen 
einher. Durch die neuen Vorfeldflächen kommt es auf dem Platz zu einer räumlichen 
Verlagerung der entsprechenden Aktivitäten (v. a. optische Stimuli, Bodenlärm). 

Bezüglich der Überflüge werden zum einen Negativeffekte auf Vögel durch die opti-
schen Stimuli (Scheuchwirkung durch überfliegende Flugzeuge) diskutiert. Zum ande-
ren ist, abhängig von der Überflughöhe und örtlichen Vogelbeständen, eine mehr o-
der weniger hohe Kollisionsgefahr (Vogelschlag) anzunehmen. 

Beim Fluglärm ist angesichts der Vorbelastung und der moderaten Steigerung nicht 
anzunehmen, dass es im Planfall zu einer neue Qualität bezüglich der Schallemissio-
nen kommt. Insbesondere ist für den Fluglärm kein Übergang von diskontinuierlichem 
Lärm (mit substanziellen "Lärmpausen" = bodennaher Fluglärm, auch Eisenbahn) zu 
einer kontinuierlichen Schallkulisse (Straßen > DTV 10.000 Kfz/24 h) zu erwarten, bei 
der unter Umständen mit Maskierungseffekten bedeutsamer Lautäußerungen lärm-
empfindlicher Vögel, zu rechnen wäre. 

Festzuhalten ist, dass sich das Gros der prognostizierten Erhöhung und Verlagerung 
des Fluglärms und auch des Bodenlärms auf den Nachtzeitraum (22:00 bis 06:00, mit 
Kernzeit 00:30 bis 03:30 Uhr) bezieht. Die Stunde von 05:00 bis 06:00 Uhr fällt aller-
dings noch in die Zeit mit hoher Gesangsaktivität der Tagvögel4 ("Dawn Chorus"). In 
dieser Stunde ist das Gros der KEP-Luftverkehre aber bereits abgewickelt; der Flug-
lärm erreicht auch im Planungsfall nur ein geringes Level (d. h. wenige Lärmereig-
nisse)5, das sich nicht wesentlich vom Nullfall-Aufkommen unterscheidet. 

Zu den Wirkfaktoren flugplatznahe Überflüge und Fluglärm vgl. auch Kap. 8.1 im An-
hang (Ökokart 2007, KIFL 2009, Büro H2 2011).  

5 Wirkungsanalyse 

Entsprechend der Resultate des Kap. 4 (vgl. oben) ist das Gros der Wirkfaktoren be-
reits mit überschlägiger Analyse sicher abzuschichten. Eine vertiefte Analyse er-
scheint nur für die Überflüge und den Flug- und Bodenlärm erforderlich, die zugleich 
die am weitesten reichenden Wirkfaktoren darstellen. 

Das SPA wird derzeit und im Planungsfall moderat vermehrt etwa auf Höhe der Ort-
schaft Döllnitz überflogen, im Landeanflug (Ostbetrieb) etwa in Höhen von 600 bis 
700 m und bei den Starts (Westbetrieb) noch deutlich höher. Da nur die nächtlichen 
Überflüge zunehmen ist der Wirkfaktor "optische Stimuli" nicht relevant: die Sicht 
auf die ohnehin hoch überfliegenden Flugzeuge ist durch die Dunkelheit stark einge-
schränkt und Reaktionen der inaktiven Tiere nicht anzunehmen.  

 
4 Sonnenaufgang 6. Juni = 4 Uhr 55. 
5 An einem sog. Bemessungstag (Luftverkehrsprognose, S. 44f, Abb. 4-5) fertigt die DHL im Prognosefall 
2032 124 Luftfahrzeuge ab, d. h. 34 Flugzeuge mehr gegenüber dem Jahr 2018. Tagsüber, d. h. bis 22 
Uhr - werden nur sehr wenige Positionen belegt. Die Flugbewegungen (Ankünfte) kulminieren ab 22 
Uhr. Im absoluten "Peak" 2 Uhr morgens stehen 78 Flugzeuge zugleich auf dem Vorfeld 4 und werden 
abgefertigt. Diese starten dann wieder, und zwischen 4 und 5 Uhr morgens haben die allermeisten Flug-
zeuge den Airport wieder verlassen. Nur die Transkontinentalverbindungen (B777), weniger als 20 
Stück, beanspruchen einen Zeitraum bis 8 Uhr. 
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Was die prognostizierte Erhöhung des Fluglärms6 im SPA anbelangt, ist ebenfalls nur 
der Nachtzeitraum relevant (22:00 bis 06:00, mit Kernzeit 00:30 bis 03:30 Uhr). Von 
den 101 Erhaltungszielarten des SPA sind 99 tagaktiv, d. h. die akustische Kommuni-
kation dieser Vögel kann grundsätzlich projektbedingt nicht gestört werden (keine 
Maskierung von Rufen/Gesängen oder anderen wichtigen Geräuschen, wie heranna-
henden Prädatoren).  

Die Stunde von 05:00 bis 06:00 Uhr - formal noch Nachtzeitraum - fällt allerdings in 
die Zeit mit hoher Gesangsaktivität der Tagvögel, die u. U. dann durch Lärm mas-
kiert werden könnten. In dieser Stunde ist das Gros der KEP-Luftverkehre aber be-
reits abgewickelt; der Fluglärm erreicht auch im Planungsfall nur ein geringes Level, 
das sich nicht wesentlich vom Nullfall-Aufkommen unterscheidet. Beeinträchtigungen 
tagaktiver Vogelarten durch Fluglärm sind damit auszuschließen. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die 99 Tagvogelarten des Schutzzwecks vom Wirk-
faktor grundsätzlich nicht getroffen werden.  

Zwei Arten der Erhaltungsziele sind jedoch für den Nachtzeitraum relevant, nämlich 
Sumpfohreule und Wachtelkönig. Die Sumpfohreule ist überwiegend dämmerungsak-
tiv, bei Nahrungsknappheit auch tagaktiv. Die Art tritt im SPA nach Standarddaten [= 
SDB] in geringen Stückzahlen als Gast auf (vermutlich Teilzieher/"Nomadisierer", 
bzw. Wintergast). Damit ist ausgeschlossen, dass die Balz, die z. T. auch am Tage 
stattfindet und von diversen Rufen und Instrumentallauten begleitet wird, durch 
Fluglärmeinwirkung im SPA maskiert werden könnte. Das Brutareal der Sumpfohreule 
ist i. W. Nord- und Osteuropa; längerfristig stabile Brutplätze in Mitteleuropa beste-
hen nur auf den west- und den ostfriesischen Inseln. 

Der zweite "Nachtvogel" ist der Wachtelkönig, der nach SDB Brutvogel des SPA ist, 
mit einem Bestand von elf bis 50 Brutpaaren. Der Wachtelkönig gilt im Kontext des 
Straßenverkehrs als sehr lärmempfindlich. Die Männchen rufen i. W. in der Nacht, 
wobei sich die Rufaktivität grundsätzlich über die gesamte Nachtzeit bis in die frü-
hen Morgenstunden erstreckt; Schwerpunkt ist aber der Zeitraum 23:00 bis 3:00 Uhr7.  

Beim Wachtelkönig besteht damit grundsätzlich die Möglichkeit einer Störung der in-
nerartlichen Kommunikation, die z. B. eine Etablierung von "Rufern" bzw. von Brut-
vorkommen verhindern könnte. Dies setzt aber voraus, dass der nächtliche Fluglärm 
eine kontinuierliche Kulisse aufbaut, vergleichbar mit einer Straße mit einer DTV von 
≥ 10.000 Kfz/24 h. Dies ist hier grundsätzlich nicht anzunehmen; es ist vielmehr von 
intermittierendem Lärm ("Lärmpausen") auszugehen, durch den die Kommunikation 
aufrecht gehalten werden kann. 

Nach überschlägiger Analyse mit der Software TRAVIS (Ver. 3.1.8, siehe https:/ /tra-
vislej. topsonic.aero/) ist davon ausgehen, dass die Mehrzahl der das SPA überflie-
genden Flugzeuge durch ihre Schallemissionen im SPA einen Schwellpegel von 55 
dB(A) erreichen bzw. auch überschreiten. Ein solcher Pegelwert von 55 dB(A) wurde 
von KIFL (2009) als konservatives Maß zur Abgrenzung von Zeiten herangezogen, in 

 
6 Der Bodenlärm, der projektbedingt gegenüber dem Nullfall ebenfalls ansteigt, betrifft nur die unmit-
telbare Umgebung des Flughafens. Er spielt angesichts der Distanzen zum SPA (minimal 4 km) keine 
Rolle.  
7 Für den Wachtelkönig kann nach Garniel & Mierwald (2010) auch Taglärm von Bedeutung sein, aller-
dings nur im Zusammenhang mit der Jungenführung.  
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denen die akustische Wahrnehmung auch und insbesondere empfindlicher Vögel 
durch Fluglärm nicht signifikant eingeschränkt wird.  

Nach Sichtung TRAVIS ist aber anzunehmen, dass im Bereich des überflogenen SPA-
Bereichs Schallemissionen < 55 dB(A) in der Summe deutlich vorherrschen. Insbeson-
dere sollten sich die "Lärmpausen" auch im Nullfall und Planfall minimal noch auf ei-
nen Wert von 63 % addieren. Dieser Prozentwert wurde von Büro H2 (2011) als eine 
"Unerheblichkeitsschwelle" aufgestellt, die sich auf einen Analogieschluss zur Wir-
kung bzw. Nicht-Wirkung des besser untersuchten Straßenverkehrslärms stützt. 

Damit ist auch für den Wachtelkönig, soweit dieser überhaupt im Überflugbereich 
brütet, eine Beeinträchtigung zu verneinen. 

6 Bewertung der Projektwirkungen 

Insgesamt ergibt die Untersuchung, dass selbst geringe Beeinträchtigungen der Vogel-
arten der Schutzverordnung sicher auszuschließen sind. Da keine Beeinträchtigungen 
erfolgen, erübrigt sich die Frage nach der Erheblichkeit und auch die Frage nach 
möglichen Summationseffekten mit weiteren anhängigen Plänen und Projekten.  

7 Schriften 

airport consulting partners GmbH (2020): Flughafen Leipzig/ Halle GmbH, Studie zur 
Abwicklung der Baumaßnahmen zur Erweiterung der Vorfeld- und Gebäudeflächen so-
wie der Flugbetriebsflächen (Abrollwege). - Im Auftrag der Leipzig-Halle Airport; air-
port consulting partners GmbH Beratende Ingenieure Stuttgart.  

BMVBS (= Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung; 2012): Arbeits-
hilfe Fledermäuse und Straßenverkehr, Ausgabe 2011, auf der Grundlage der Ergeb-
nisse des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens FE 02.256/2004/LR "Quantifizie-
rung und Bewältigung verkehrsbedingter Trennwirkungen auf Arten des Anhangs der 
FFH-Richtlinie, hier Fledermauspopulationen" des BMVBS. - Bearbeiter: Tegethof, U., 
Wehner-Heil, A., Lüttmann, J., Heuser, R., Zachay, W., Fuhrmann, M., Hellenbroich, 
T., Kerth, G. & B. Siemers. 

Büro H2 München (2011): Fluglärm und Vögel, Aktualisierung der Wirkungsanalyse im 
Planfeststellungsverfahren 3. Start- und Landebahn. - Unpubl. Gutachten im Auftrag 
im Auftrag der Flughafen München GmbH; Büro H2 Ökologische Gutachten Hess & He-
ckes GbR, Bearbeitung: U. Heckes, M. Bosse & M. Wenker; Stand 07.04. 2011 (Mün-
chen). 

Garniel, A. & U. Mierwald (2010): Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr. Schlussbe-
richt zum Forschungsprojekt FE 02.286/2007/LRB der Bundesanstalt für Straßenwe-
sen: "Entwicklung eines Handlungsleitfadens für Vermeidung und Kompensation ver-
kehrsbedingter Wirkungen auf die Avifauna". 

Grünplan GmbH (2020): Leipzig Halle Airport. Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld, 
15. Änderung, Erweiterung der Vorfeld- und Gebäudeflächen sowie der Flugbetriebs-
flächen (Abrollwege). Erläuterungsbericht zum Landschaftspflegerischen Begleitplan. 
- Im Auftrag der Leipzig - Halle Airport; Grünplan GmbH Freising. 



FH Leipzig-Halle - Erweiterung Vorfeld-/Gebäudeflächen usw. 
FFH-VU SPA 4638-401 Saale-Elster-Aue südlich Halle 

  Grünplan GmbH 
85354 Freising 

 

22.06.2020 16 

Hellbrandt & Saeid Mahmoude GbR (2020): Planänderungsverfahren der Vorfelder auf 
dem Verkehrsflughafen Leipzig/Halle, Luftqualitätsgutachten (LEJ01). - MUVEDA 
Hellbrandt & Saeid Mahmoude GbR Aachen. 

ITP (2020): Luftverkehrsprognose 2032 für den Flughafen Leipzig/Halle im Zusam-
menhang mit der geplanten Erweiterung des Vorfeldes 4. Abschlussbericht, März 
2020. - Gutachten der INTRAPLAN Consult GmbH München, im Auftrag der Flughafen 
Leipzig/Halle GmbH.  

IVAS (2020): Flughafen Leipzig/ Halle GmbH, Erweiterung von DHL am Flughafen 
Leipzig, Verkehrsplanerische Untersuchung. - Im Auftrag der Leipzig-Halle Airport; 
IVAS Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme Dresden.  

KIFL [= Kieler Institut für Landschaftsökologie] (2009): Gutachten über die Feststel-
lungen zum Thema Lärm und Avifauna im Planfeststellungsbeschluss vom 18.12.2007 
zum Ausbau des Flughafens Frankfurt Main. - Gutachten im Auftrag des Hessischen 
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung Wiesbaden; Stand 
03/2009 (Kiel).  

Klemm und Hensen GmbH & acp [= airport consulting partners] (2020): 15. Antrag auf 
Planänderung Start- und Landebahn. Erläuterung Entwässerung.  

Ökokart (2007): Planfeststellungsverfahren 3. Start- und Landebahn. Fachbeitrag 
Fauna zu UVS und LBP. Anhang E - Grundlagen der Analyse ausgewählter Wirkfakto-
ren. - Im Auftrag der FMG, München, Stand 23.08.2027 

SCHALLSCHUTZ cdf Consulting (2020): Bodenlärmgutachten Flughafen Leipzig/Halle, 
Bericht Nr. 19-4068 / 01, Verkehrsflughafen Leipzig/Halle Start-/Landebahn Süd mit 
Vorfeld, 15. Antrag auf Planänderung, Berechnung des flughafeninduzierten Boden-
lärms für den Prognosehorizont 2032 - Im Auftrag der Leipzig-Halle Airport; Schall-
schutz cdf Consulting Leipzig. 

8 Anhang  

8.1 Auszüge zu Überflügen/Fluglärm n. Ökokart (2006) und Büro H2 (2011) 

Ökokart (2006) 

Zu Wirkungen von "Fluglärm auf Wildtiere" bzw. "Flugzeugen auf Vögel" liegen die umfangrei-
chen und fachkundig bewerteten Kompilierungen des einschlägigen Schrifttums durch Kempf 
& Hüppop (1996, 1998) vor, auf die wir uns hier im Wesentlichen beziehen. Auch neuere Ar-
beiten, die dort noch nicht berücksichtigt wurden, bleiben inhaltlich durchweg im Rahmen 
der l.c. gemachten Angaben und Bewertungen, so z.B.: 

• Conomy et al. (1998) (Braut- und Dunkelente) Harms et al. 1997 (Dunkelente): Experimen-
teller Nachweis rascher Gewöhnung an Überflüge (152 m) bzw. Fluglärm ( 80 dB(A)); bei 
Brautente keine Gewöhnung an simulierten Lärm.  

• Delaney et al. (1999), bei kontrollierten Hubschrauberflügen über Nester einer Kauz-Art 
keine Scheucheffekte, solange Schallpegel < 92 dB(A) bzw. Überflüge in einer Distanz > 
105 m; bei insgesamt 81 Überflügen an 26 Nistplätzen keine Auswirkungen auf Bruterfolg 
zu registrieren.  
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• Goudie & Jones (2004): Kragenente vs. Tiefflug, Reaktionen speziell bei Lärmwerten > 80 
dB(A). 

• Harris (2005): Begründete Verhaltensempfehlungen für Piloten bei Flügen im Umfeld ant-
arktischer Pinguinkolonien. 

• Trimper et al. (1998): Fischadler-Horste in Labrador wurden durch insgesamt 139 kontrol-
lierte Tiefflüge im Zeitraum Anfang Juni bis Mitte August belastet; keine Auswirkungen auf 
den Bruterfolg zu registrieren, Gewöhnung wird unterstellt. 

• Olsen (2003:). Graufußtölpel (Baumbrüter) bilden eine Brutkolonie in 0,6 bis 1,5 km von 
Start-Landebahn des Flughafens auf den Weihnachtsinseln, wodurch sie von Lärmereignis-
sen von 78 bis 86 dB(A) getroffen werden (Start Antonov 124); im engeren Bereich um die 
Bahn (< 0,6 km) keine geeigneten Bruthabitate; eine Flugplatzerweiterung mit Startbahn-
aufwertung mit der Folge einer maximalen Lärmerhöhung um 6 dB(A) wird nach Analyse, 
inklusive PVA, als unkritisch erachtet.  

Von der Vielzahl möglicher Situationen, in denen Fluglärm alleine oder in Verbindung mit den 
optischen Reizen, die von über- oder vorbeifliegenden Flugzeugen ausgehen, auf Vögel wir-
ken kann, ist hier nur die Situation "Nahbereich eines großen Verkehrsflughafens" von Bedeu-
tung. Diese ist wesentlich dadurch gekennzeichnet, dass größere bis sehr große Düsen- oder 
Turboprop-Verkehrsmaschinen auf festen Bahnen und mit signifikanter Regelmäßig- und Häu-
figkeit die Start- und Landebahnen an- bzw. von diesen abfliegen. Dabei können sehr niedrige 
Überflughöhen und beim emittierten Schall auch hohe Maximalpegel erreicht werden.  

Bezüglich solcher Situationen erscheinen folgende Aussagen von Kempf & Hüppop (1996) rele-
vant: 

• "dass Sportflugzeuge im allgemeinen deutlich stärkere Reaktionen als Jets hervorrufen, 
unterstreicht die sekundäre Rolle des Lärms bei der Wirkung auf Vögel (z.B. Visser 1986, 
Kempf & Hüppop unveröff.)." 

• "Vögel werden durch Sportflugzeuge mindestens ebenso stark beunruhigt wie von Düsen-
jets, mehrere systematische Untersuchungen ergaben sogar eine geringere Wirkung der 
lautstarken Jets." 

• "Anscheinend können Wildtiere selbst in stark lärmbelasteten Flugschneisen und auf Flug-
plätzen leben und Nachkommen haben (Jakobi 1975, Busnel 1978, Kempf & Hüppop 1995). 
Die Anziehungskraft von Flugplätzen als Brut-, Nahrungs- und Rastgebiet für Vögel führt 
weltweit zu Vogelschlagproblemen (z.B. Burger 1983, Milsom 1990, Küsters 1985, Reich-
holf 1989). Voraussetzung für eine mögliche Gewöhnung ist offensichtlich der zeitlich und 
räumlich regelmäßige Ablauf des Flugverkehrs." 

Folgende Aussagen finden sich bei Kempf & Hüppop (1998): 

• "Die Störwirkung von großen Verkehrsflugzeugen auf Vögel in der direkten Umgebung von 
Flughäfen ist vergleichsweise sehr gering (Burger 1981a und b)." 

• "Im Bereich des Kennedy-Airports (New York) führten im allgemeinen nur Überflüge der 
extrem lauten Concorde zu Reaktionen von Silbermöwen (Larus argentatus). Als Grund für 
die stärkere Wirkung dieses Flugzeugtyps kommen allerdings auch seine Seltenheit und die 
durch ihn ausgelösten Vibrationen infrage (Burger 1981a)." 

• "Die relative Lärmunempfindlichkeit von Vögeln führt dazu, dass sie auf Start- und Lande-
bahnen bei der Annäherung von modernen, leiseren Flugzeugen oft nicht rechtzeitig auf-
fliegen und daher diese Maschinen häufiger als herkömmliche, laute Modelle in Vogel-
schlagunfälle verwickelt sind (Burger 1983)"  
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• "Offensichtlich hat die Häufigkeit und vor allem die Regelmäßigkeit, mit der ein Flugzeug 
vorbeifliegt, einen entscheidenden Einfluss auf die Vogelreaktionen. Das fällt insbeson-
dere bei militärischen Übungen (Koolhaas et al. 1993, Küster und v. Raden 1986 und 1987, 
Smit & Visser 1989, Visser 1986) oder in Flugplatznähe (Henson und Grant 1991) auf." 

• "Der ständig und immer auf denselben Routen stattfindende Verkehr auf Flughäfen hält 
viele Vögel nicht von einer Nutzung des Flughafengeländes ab, was dort zu einer teilweise 
beträchtlichen Vogelschlaggefahr führt (z.B. Burger 1983, Küsters 1985, Milsom 1990, 
Reichholf 1989). Jakobi (1975) ist der Meinung, daß längere Zeit am Flughafen anwesende 
Vögel, insbesondere Brutvögel, kaum eine Gefahr für die Luftfahrt darstellen, da sie im 
Allgemeinen nicht wegen der Flugzeuge auffliegen. Auf dem Flugplatz von Tallinn soll die 
Siedlungsdichte sogar höher gewesen sein als in den umliegenden Biotopen, weil die Vögel 
auf dem Flugplatz außer durch die Flugzeuge durch nichts anderes gestört wurden." 

Kempf & Hüppop (l.c.) zitieren eine eigene Studie … (Kempf & Hüppop 1995). Die Autoren 
untersuchten Wiesen, die unmittelbar an den Flughafen Bremen angrenzen. Es zeigte sich, 
dass die Verteilung sowohl brütender (Kiebitz, Uferschnepfe) als auch rastender Watvögel im 
flughafennahen Bereich besser durch die Verteilung von Habitaten unterschiedlicher Qualität 
als durch die Auswirkungen von Überflügen bzw. Verlärmung erklärt werden kann. Einzig eine 
Fläche unmittelbar vor der Start-/Landebahn, die sehr niedrig überfolgen wird, wurde von im 
Herbst durchziehenden Kiebitzen gemieden. Insgesamt blieb auch die Beunruhigung der Tiere 
durch den Flugverkehr offensichtlich sehr begrenzt. In 75 % der erfassten Fälle, in denen 
Tiere den Kopf hoben oder aufflogen, taten sie dies aufgrund natürlicher Stimuli; nur in 25 % 
der Fälle waren solche Bewegungen offensichtlich durch Flugzeuge oder Spaziergänger ausge-
löst. 

Die beschriebene Situation zeigt deutliche Analogien mit der aktuellen Situation am Flugha-
fen München, wie sie durch die Ergebnisse der aktuellen Bestandserhebungen insbesondere 
zur Brutvogelfauna auf dem Flughafen und in seinem Umfeld, aber auch zur Nutzung ausge-
wählter größerer Gewässer bzw. Gewässerkomplexe durch Wintervögel belegt ist. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass die räumliche Verteilung entscheidend von den Biotopqualitäten bestimmt 
wird, die weder mit niedrigen Überflügen noch mit der Verteilung vom Fluglärmereignissen 
zusammenhängt. Umgekehrt qualifizieren die Ergebnisse der aktuellen Untersuchungen die 
Wiesen um die Start- /Landbahnen und den Nahraum um den bestehenden Flughafen als Eu-
ropäisches Vogelschutzgebiet.  

Insgesamt scheinen die Möglichkeiten einer Gewöhnung an die Bewegungen der Flugzeuge 
und an den von ihnen emittierten Lärm auch im Umfeld des Flughafen München so gegeben, 
dass die Verteilung der Arten - ähnlich wie im oben zitierten Fall des Flughafens Bremen oder 
etwa auch im Nahfeld des Flughafens Frankfurt (beispielhaft in KIFL 2007a) - selbst im enge-
ren Umfeld einzig oder zumindest entscheidend durch das Angebot entsprechender Habi-
tatstrukturen bestimmt bzw. allenfalls in begrenztem Umfang noch von anderen Störquellen 
beeinflusst wird (z.B. Bejagung, Straßen). …. 

Kempf & Hüppop (1996) verwiesen im Rahmen ihrer Studie auch auf die oben bereits ausführ-
lich beschriebenen Effekte von Dauerverlärmung, die nach Datenlage durch Maskierung von 
Reviergesängen bzw. entsprechenden Instrumentallauten und anderen relevanten Lautäuße-
rungen entstehen können. Sie schreiben hierzu (l.c., S. 107): "Ähnliche Effekte durch Flug-
lärm sind wohl nur bei kontinuierlichem Flugbetrieb zu erwarten". Angesichts der bereits der-
zeit hohen und in Zukunft mit oder ohne Realisierung einer dritten Start-/Landebahn weiter 
zunehmenden Zahl von Flugbewegungen ist der Flugbetrieb auf und im Umfeld des Flughafens 
München sicher als "kontinuierlich" anzusehen und Maskierungseffekte, die u.U. zumindest 
"unauffälligere" Abundanzreduktionen auslösen könnten, sind nicht vorne herein auszuschlie-
ßen. Es war daher von Interesse, zumindest beispielhaft zu ermitteln, ob und inwieweit sich 
die Kontinuität von Schallemissionen mit entsprechendem Schalldruck im Flughafenumfeld 
einem Wert nähert oder nähern wird, für den Maskierungseffekte möglich erscheinen. ….  
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Büro H2 (2011) 

Im März 2009 wurde ein "Gutachten über die Feststellungen zum Thema Fluglärm und 
Avifauna" im Planfeststellungsbeschluss vom 18.12.2007 zum Ausbau des Flughafens Frankfurt 
Main verfügbar, das vom Kieler Institut für Landschaftsökologie [= KIFL] im Auftrag des Hessi-
schen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung erarbeitet wurde. KIFL 
(2009, vgl. a. 2010) hat dort die im FuE-Vorhaben für den Schienenverkehr formulierten An-
sätze zu diskontinuierlichem Lärm aufgegriffen und unter Bezug auf die speziellen Merkmale 
des Fluglärms weiterentwickelt. Zentrale Momente der Studie waren u. a.  

• die Ableitung eines Schwellpegels von 55 dB(A) als konservatives Maß zur Abgrenzung von 
Zeiten, in denen die akustische Wahrnehmung auch und insbesondere empfindlicher Vögel 
durch Fluglärm nicht signifikant eingeschränkt wird (KIFL 2009, S. 14 unten); 

• die Begründung der "durchschnittlichen Dauer der Schallereignisse" bzw. des "durch-
schnittlichen Anteils der schallarmen Zeit" als geeignetes Beurteilungsmaß für mögliche 
Negativeffekte (KIFL 2009, S. 18; siehe auch S. 16: "je höher der Gesamtanteil der flug-

lärmarmen Zeit ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Kommunikation zustande 

kommt, selbst wenn der Vogel die schallarmen Zeiten nicht optimal ausnutzt");  

• die Identifizierung potenziell fluglärmempfindlicher Vogelarten durch entsprechende An-
passung eines im FuE-Vorhaben erarbeiteten Modells, das "die Bedeutung der akustischen 

Kommunikation aus verhaltensbiologischer Sicht sowie die akustischen Eigenschaften der 

artspezifischen Rufe und Gesänge" bewertet (Garniel et al. 2007, S. 1); als fluglärmspezi-
fisches Kriterium für das Ranking wurde die akustische Dependenz von Partnerfindung und 
Nahrungssuche herangezogen (KIFL 2009: S. 21-22 und Anlage 1); 

• die Feststellung, dass sich für die aktuell im Nahumgriff des Flughafens Frankfurt siedeln-
den umfangreichen Bestände bedrohter und zugleich zumindest mäßig lärmempfindlicher 
Vogelarten keinerlei Hinweise darauf ergaben, dass deren Verteilung bzw. Erhaltungszu-
stand im Status quo durch den Fluglärm beeinflusst ist. 

Obwohl in der Ausarbeitung insgesamt der Bezug zum speziellen Vorhaben der Fraport AG an 
verschiedenen Stellen gesetzt war, wurde nach eigener Einschätzung der Autoren mit dem 
Gutachten "ein neues Bewertungsinstrument" zur Beurteilung der Auswirkungen des Flugver-
kehrslärms auf die Avifauna bereitgestellt (KIFL 2009: Kap. 2, S. 12). 

In den Folgejahren hat das Büro H2 München im Planfeststellungsverfahren zur Dritten Start- 
und Landebahn des Flughafens München dieses neue Bewertungsinstrument aufgegriffen und 
weiterentwickelt: Die von KIFL (2009) beschriebene Methodik wurde dabei i. W. um eine Aus-
arbeitung zu einer "Unerheblichkeitsschwelle" ergänzt (> 63 % Lärmpausen, d. h. Zeiten mit 
Schallimmissionen < 55 dB[A]), die sich auf einen Analogieschluss zur Wirkung bzw. Nicht-Wir-
kung des besser untersuchten Straßenverkehrslärms stützt (Büro H2 2011). 

Die Untersuchungen am FH MUC, entsprechend der erweiterten Analysemethodik, ergaben, 
dass für alle betrachteten Schutzgebiete der Umgebung, inkl. der Grünländer um die S/L-
Bahnen ("Flughafenwiesen") als Teil des SPA Nördliches Erdinger Moos, erhebliche Beeinträch-
tigungen der Bestände der schutzzweckrelevanten Vogelarten durch die projektbedingte Ver-
änderung der Fluglärm-Situation im Planungsfall auszuschließen sind. 

Von den Vogelarten, die KIFL als potenziell "hoch" fluglärmempfindlich eingestuft hat, und 
die auch im relevanten Umgriff des gegenständlichen Verfahrens vorkommen, wurde im PFB 
3. S/L-Bahn FH MUC die Grauammer untersucht. Bruten der Art waren im damaligen Untersu-
chungsumgriff und auch aktuell nur aus den Flughafenwiesen bekannt. Bei der Grauammer 
ergab die Untersuchung mit Stand 2010, dass sowohl im Planungs- als auch im Prognose-Null-
fall sehr deutliche Überschreitungen der "Pausenzeiten" (z. T. bis fast 50 %) und damit Beein-
trächtigungen anzunehmen waren. Dennoch prosperiert die jährlich untersuchte Population; 
der Bestand hat sich von 2010 mit sechs bis neun Paaren kontinuierlich auf 24-27 Paare im 
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Jahr 2019 gesteigert (Büro H2 2019). Die Art konnte also trotz des deutlich vermehrten Flug-
verkehrsaufkommens mit den relativ geringen Pausenzeiten gut zurechtkommen8. 

8.2 Karte 

Leipzig - Halle Airport, Erweiterung der Vorfeld- und Gebäudeflächen sowie Flugbe-
triebsflächen. Europäischer Gebietsschutz (FFH-VU). SPA 4638-401 Saale-Elster-Aue 
südlich Halle. Karte 1 : 50.000 (DIN A3), Stand 22.06.2020. 

 
8 Es ist fraglich, ob die via Modell von KIFL (2009) gefundene relativ hohe Rangeinstufung bezüglich des 
Fluglärms der Art gerecht wird. Allgemein erscheint eine hohe Einwertung nicht zwingend (nachfol-
gende Angaben n. Glutz von Blotzheim & Bauer 1997): Das Weibchen der Grauammer wählt unabhängig 
von der Verteilung der Männchenreviere einen Neststandort. Ob und inwieweit bei der Identifizierung 
des "Suchraums" des Weibchens die Männchengesänge eine Rolle spielen, ist unklar. Gerät das Weibchen 
bei der Suche nach einem Neststandort aber in ein Revier, wird es vom Revierinhaber angeflogen und 
im Nahbereich unter Gesang sowie auffälligen Balz- und Imponierflügen angebalzt, ein Verhalten, das 
aufgrund der Nähe beider Akteure durch Fluglärm nicht belastbar erscheint. Darüber hinaus ist eine 
enge Paarbindung, insbesondere eine, die durch weitreichende (und damit u. U. störbare) Gesangser-
kennung aufrecht gehalten werden müsste, bei der Grauammer nicht vorhanden. Der Gesang dient i. W. 
der Revierabgrenzung der Männchen, wobei auf den Flughafenwiesen die für jeweils ein Paar geeigne-
ten Standortkomplexe relativ weit voneinander entfernt liegen. Die Nahrungssuche der Art erfolgt op-
tisch. Damit bestehen an sich bei den Funktionen "Partnerfindung" und "Nahrungssuche", die im Zusam-
menhang mit Fluglärm am ehesten als relevant erachtet werden (KIFL 2009), günstige Voraussetzungen 
für eine Koexistenz mit dem Lärm der startenden und landenden Verkehrsmaschinen. (nach Büro H2 
2011) 
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